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9.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 22. März 1961 

196/ J Anfrage 

--der Abgeordneten Dr.van Ton g e 1 9 Dr. Z e c h man n und Genossen 

an die Bundesregierung, 

betreffend Fragestellung bei der Volkszählung 1961. 

-. -. -. -..... -. -."-

Wie dies bereits in einer Kärntner Ze'itung erwähnt wurde, hat in der 

Sit~ung des Hauptausschusses des Nationalrates vom 18.Jänner 1961. in welcher 

die Verordnung der Bundesregierung über die Festsetzung des Termines der Volks­

zählung 1961 beraten und beschlossen wurde. der Bundesminister für Inneres, 

Josef Afritsch~ auf die klare Anfrage, wie die Frage nach der Sprache -im 

~ Volkszählungs-Fragebogen lauten werde. die Antwort erteilt. es werde nach der 

''Umgangssprache'' gefragt werden. Auf die weitere Frage~ welche Erläuterungen 

dieser Frage beigegeben werden und ob etwa als Erläuterung andere Merkmale. 

als sie für den Begriff ''Umgangssprache'' allgemein Geltung haben, in den Druck­

sorten angeführt werden wurden. hat der Bundesminister für Inneres weiterhin 

geantwortet. es werde 'in den Erläuterungen auf den Begriff ''Ul!1gangssprache'' 

Bezug genommen und dieser dementsprechend definiert werden. 

Zur allgemeinen' Überraschung musste den kurze Zeit später ausgegebenen 

Drucksorten für die Volkszählung 1961 entnommen werden, dass in den Erläuter':'n­

gen zur Frage in Spalte 14. in weIther nach der ''Umgangssprache'' gefragt wird, 

Hinweise enthalten sindgdie nicht auf den tatsächlichen Begriff der ''Umgangs­

sprache"~ wohl aber auf den Begriff der sogenannten "Familionsprache '\, das ist 

die Sprache, deren sich der Befragte (GeZählte) innerhalb seiner Familie und 

seines Hauses bedient .. Bezug nehmen~ 

Stellt mithin die entgegen der vom Innenminister im Hauj;)tausschuss er­

teilte Auskunft vollkommen abweichende Textierung der Erfäuterung zu Spalte 14 

schon eine völlig unverständliche J!iskrepanz gegenüber der Auskunft des Ressort­

ministers dar. so ist andererseits festzustellen. dass erheblieheBedenken ge­

gen die auch dem Sinne nach vollkommen falsche Erläuterung des Begriffes 

''Umgangssprache'' erhoben werden müssen~ 

Die Fragen. die bei einer Volkszählung gestellt werden. sind im Volks­

zählungsgesetz vom 5.Juli 1950 genau festgelegt. Sollten andere Fragen als sie 

im § 2 Abs.3 dieses Gesetzes angeführt sind. gestellt werden~ bedarf eine sol­

ehe Verordnung des Innenministeriums der Zustimmung des Hauptausschusses des 

Nationalrates. Tatsächlich hat man aber einen eigenartigen Ausweg ge~ählt~ 

Man hat zwar nach der ''Umgangssprache'' gefragt, in den Erläuterungen aber die 

Umgangssprache in "Familiensprache" ,umgedeutet unq' damit tatsächlich eine ande-
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reFrage,als sie im Gesetz eindeutig vorgeschrieben ist, in die Fragebogen 

hineingebracht. Bereits in der Monarchie wurde die "Umgangssprache" als die 

Sprache, dere.n sich der zu Zählende im gewöhnl ichen Umgang bedient, definiert. 

In der Ersten Republik wurde bei der Volkszählung 1923 nach der "Denksprache" 

und bei der Volkszählung 1934 nach der "Sprache, deren Kulturkreis sich del' 

Gezähl te zugehörig fühl ~" gefragt. Das'VölkszElhlungsgesetz 1950 kehria zu der 

ursprünglichen Fragep.ach der ''Umgangssprache'' zurück. Eine Durchführungsver-
, . . 

ordnung vom '7.März .. 1951 zum Volkszählungsgesetz 1950 erläutert den :Begriff der· 

''Umgangssprache'' wie folgt ~ "Als Umgangssprache ist bei der zu zählenden Per­

son die Sprache anz\l.führen, deren sie sich im ge1i1Jöhnlichen Leben ausschliess­

lieh oder vorwiegend bedient." 

In der Durchführungsverordnung vom 23.Jänner 1961 s BGBl.Nr.29, zur 

diesjährigen Volkszählung wird nun zur Frage nach der ''Umgangssprache'' in 

Spalte 14 eine völlig gegensätzliche Erläuterung gegeben und die Frage nach 

der ''Umgangss,prache'' als Frage nach der Sprache "die im Umgang mit den Fami­

lienangehörigen gesprochen Wird" erläutert. Das ist in Wahrheit eine neue, im 

Gesetz nicht vorgesehene Frage nach der Familiensprache s deren Zulassung der 

Zustimmung des Hauptausschusses bedurft hätte, die tatsächlich jedoch nicht 

eingeholt Wurde. Wohl aber wurde dem Hauptausschuss durch den Innenminister 

eine Auskunft gegeben, die mit 4en ausgegebenen Drucksorten zur Volkszählung 

1961 in d.irektem Widerspruch steht. Ein solcher Vorgang ist.,abgesehen von der 

nicht richtigen Informierung des Hauptausschusses • von schwerwiegender :Bedeutung. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an die Bundesregierung 

folgende 

Anfrage 

1.} Warum Wurde entgegen der Erkl".rung des Innenministers im Hauptaus­

schuss wohl nach der "Umgangssprache" bei der Volkszählung 1ge1 gefragt, in 

den Erläuterungen in Spalte 14 aber dieser Frage ein völlig anderer Sinn unter­

legt und somit tatsächlich nach der "Familiens;>rache 11 gefragt? 

2.) Womit rechtfertigt die Bundesregierung die dadurch gegebene Ver­

letzung des Volkszählungsgesetzes vom 5.Juli 1950 (§ 2, Abs.3)? 

,3.) Welche Vorkel;:rungen werden seitens der Bundesregierung auf Grund 

obiger Feststellungen getroffens um unrichtige. Auskünfte im Hauptausschuss des 

Nationalrates in Hinkunft auszuschliessen sowie durch sO,rgfäl tige Vorbereitung 

von Durchführurigsverordnungen Unzukömmlichkeiten, wie 'sie sich bei ,der Durch­

führungsverordnung zur Volkszählung 1961 ergeben habens zu vermeiden? 

.-.-.-.-.-.-.~ 
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